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a) Satzungen,  verordnungen  und 
 bekanntmachungen 
 der  regIon  hannover  und  der
 landeShauptStadt  hannover

 region hannover

 bekanntgabe des ergebnisses der vorprüfung ge-
mäß § 6 niedersächsisches gesetz über die umwelt-
verträglichkeitsprüfung (nuvpg)

Der Unterhaltungsverband Nr. 53 „West- und Südaue“, 
Marktstr. 33, 30890 Barsinghausen, hat bei mir die Er-
teilung einer Plangenehmigung gemäß § 68 Wasserhaus-
haltsgesetz (WHG) zur Umgestaltung des Mündungsbe-
reiches Haster Bach, Gewässer II. Ordnung, im Bereich der
Stadt Wunstorf, Gemarkung Kolenfeld, Flur 25, Flurstü-
cke 9, 10, 12-14, 15/1, 15/2, 16 und 17 beantragt.
Für das Vorhaben ist eine Vorprüfung gemäß § 5 NUVPG 
durchgeführt worden.
Die Vorprüfung hat ergeben, dass erhebliche nachteilige 
Umweltauswirkungen nicht zu erwarten sind. Eine Um-
weltverträglichkeitsprüfung erfolgt daher nicht.

Hannover, 19.09.2013 

Region Hannover
Der Regionspräsident

Im Auftrag
Heidtmann

 landeshauptstadt hannover

 bebauungspläne

Der Rat der Landeshauptstadt Hannover hat gemäß § 10 
Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Neufassung 
vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414) und den zuletzt 
ergangenen Änderungen die nachstehenden Bebauungs-
pläne als Satzung beschlossen.

vorhabenbezogener bebauungsplan nr. 1747
Bebauungsplan der Innenentwicklung

arbeitstitel: Sodenstraße 10

geltungsbereich:
Grundstück Sodenstraße 10

Satzungsbeschluss am 19.09.2013

Auslage in Zimmer 508, Tel. 168-48842

bebauungsplan nr. 1752
mit örtlicher Bauvorschrift über Gestaltung,
Bebauungsplan der Innenentwicklung

arbeitstitel: Klagesmarkt

geltungsbereich:
Der Geltungsbereich umfasst den südlichen Teil des Kla-
gesmarktes. Der Geltungsbereich wird im Norden durch 
die Fläche des Wochenmarktes, im Westen durch die 
westliche Straßenbegrenzungslinie der Straße Am Kla-
gesmarkt, im Süden durch die nördliche Fahrbahnkante 
der im Rahmen der Umbaumaßnahme des Klagesmarkt-
kreisels neu entstehenden Verkehrsfläche der Otto-Bren-
ner-Straße und östlich durch die angrenzende Baumreihe 
parallel zum Radboulevard Am Klagesmarkt begrenzt. 

Satzungsbeschluss am 19.09.2013

Auslage in Zimmer 508, Tel. 168-48842 

bebauungsplan nr. 1216, 9. Änderung
Vereinfachte Änderung gemäß § 13 BauGB

arbeitstitel: Gewerbegebiet Schwarze Heide

geltungsbereich:
Der Geltungsbereich umfasst die folgenden Änderungsbe-
reiche: Einen Teil der öffentlichen Grünverbindung inner-
halb des Desbrocksheiderings bestehend aus den Flurstü-
cken 99, 103 und 77 tlw. der Gemarkung Stöcken, Flur 15.
Den Bereich nördliche der Verkehrsfläche Alter Damm, 
östliche Grenze der Grünverbindung (in der Verlängerung 
der Straße Wiedenlohe), südliche Grenze der Grünverbin-
dung (In der Bruchheide) und westliche Begrenzung des 
Grabens mit der Flurstücksbezeichnung Gemarkung Stö-
cken, Flur 15, Flurstück 54.
Das bereits überbaute Grabenflurstück südlich des Alten 
Dammes, Gemarkung Stöcken, Flur 15, Flurstück 63.

Satzungsbeschluss am 19.09.2013
Auslage in Zimmer 508, Tel. 168-48842 

bebauungsplan nr. 1164, 1. Änderung
Bebauungsplan der Innenentwicklung

arbeitstitel: Landesverwaltung Planckstraße

geltungsbereich:
Der Geltungsbereich umfasst die Grundstücke Planckstr. 
4 – 7 sowie eine Teilfläche des Grundstückes Planckstr. 3 
(bis an die süd-westliche Gebäudeseite der Niedersächsi-
schen Staatskanzlei).

Satzungsbeschluss am 19.09.2013

Auslage in Zimmer 715, Tel. 168-43396

Die vorstehenden Bebauungspläne und die Begründun-
gen liegen gemäß § 10 Abs. 3 BauGB in der Bauverwaltung 
Hannover, Rudolf-Hillebrecht-Platz 1, in den genannten 
Diensträumen aus und können dort während der Dienst-
stunden von jedermann eingesehen werden; jeder kann 
über die Inhalte Auskunft verlangen.
Mit dieser Bekanntmachung treten die o. g. Bebauungs-
pläne gemäß § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft. 
Es wird darauf hingewiesen, dass 
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 – 3 BauGB beacht-

liche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB 
beachtliche Verletzung der Vorschriften über das 
Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennut-
zungsplans und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel 
des Abwägungsvorganges 

unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb von einem 
Jahr seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber 
der Landeshauptstadt Hannover unter Darlegung des die 
Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht 
worden sind. Bei Bebauungsplänen der Innenentwicklung 
gilt der vorstehende Satz entsprechend, wenn Fehler nach 
§ 214 Abs. 2 a BauGB beachtlich sind.
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Sätze 1 und 2 des 
BauGB über die Geltendmachung von Planungsentschä-
digungsansprüchen durch Antrag an den Entschädi-
gungspflichtigen im Falle der in den §§ 39-42 BauGB 
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bezeichneten Vermögensnachteile und auf das nach § 44 
Abs. 4 BauGB mögliche Erlöschen der Ansprüche, wenn 
der Antrag nicht innerhalb der Frist von drei Jahren ge-
stellt ist, wird hingewiesen. 

Hannover, den 23.09.2013

Der Oberbürgermeister
In Vertretung

Bodemann
Stadtbaurat

b) Satzungen  und  bekanntmachungen 
der StÄdte  und  gemeInden

1.  Stadt Sehnde

 Satzung für die Freiwillige Feuerwehr der Stadt 
Sehnde

Aufgrund der §§ 10 und 58 des Nds. Kommunalverfas-
sungsgesetzes (NKomVG) vom 17. Dezember 2010 (Nds. 
GVBl. S. 576) in Verbindung mit den §§ 1 und 2 des Nie-
dersächsischen Brandschutzgesetzes (NBrandSchG) vom 
18.Juli 2012 (Nds. GVBl. 2012, 269) in den zurzeit gültigen 
Fassungen hat der Rat der Stadt Sehnde in seiner Sitzung 
am 26.06.2013 folgende Satzung beschlossen: 

§ 1 
organisation und aufgaben 

Die Freiwillige Feuerwehr ist eine Einrichtung der Stadt 
Sehnde. Sie besteht aus den zur Sicherstellung des örtli-
chen und überörtlichen Brandschutzes und der Hilfeleis-
tung in den Ortsteilen unterhaltenen Ortsfeuerwehren. 
Sie erfüllt die der Stadt nach dem NBrandSchG obliegen-
den Aufgaben. 

§ 2 
leitung der Freiwilligen Feuerwehr 

Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt wird von der Stadt-
brandmeisterin oder dem Stadtbrandmeister geleitet (§ 20 
Abs.1 NBrandSchG). Sie sind im Dienst Vorgesetzte der 
Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr. Im Verhinderungs-
falle erfolgt die Vertretung in allen Dienstangelegenheiten 
durch die „Stellvertretende Stadtbrandmeisterin“ oder 
den „Stellvertretenden Stadtbrandmeister“. Bei der Erfül-
lung der Aufgaben sind die von der Bürgermeisterin oder 
dem Bürgermeister erlassenen Dienstanweisungen zu be-
achten. 

§ 3
leitung der ortsfeuerwehr 

Die Ortsfeuerwehr wird von der Ortsbrandmeisterin oder 
dem Ortsbrandmeister geleitet (§ 20 Abs. 1 NBrandSchG). 
Sie sind im Dienst Vorgesetzte der Mitglieder der Ortsfeu-
erwehr. Im Verhinderungsfalle erfolgt die Vertretung in 
allen Dienstangelegenheiten durch die „Stellvertretende 
Ortsbrandmeisterin“ oder den „Stellvertretenden Orts-
brandmeister“. Bei der Erfüllung der Aufgaben sind die 
von der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister erlasse-
nen Dienstanweisungen zu beachten.

§4
Führungskräfte taktischer Feuerwehreinheiten 

Die Ortsbrandmeisterin oder der Ortsbrandmeister be-
stellt aus den Mitgliedern der Einsatzabteilung der Orts-

feuerwehr nach deren Anhörung die entsprechend der 
Wehrgliederung erforderlichen Führerinnen oder Führer 
und stellvertretenden Führerinnen oder Führer der takti-
schen Feuerwehreinheiten Zug, Gruppe, Staffel und Trupp 
(vgl. § 2 Abs. 2 und 3 der Verordnung über die kommu-
nalen Feuerwehren –FwVO-). Die Ortsbrandmeisterin 
oder der Ortbrandmeister können die Führungskräfte 
nach Maßgabe der Verordnung über die kommunalen 
Feuerwehren abberufen. Die Stadtbrandmeisterin oder 
der Stadtbrandmeister ist über die beabsichtigten Maß-
nahmen rechtzeitig zu unterrichten. Die Führungskräfte 
der taktischen Einheiten sind im Dienst Vorgesetzte der 
Angehörigen ihrer jeweiligen taktischen Einheit. 

§ 5 
Stadtkommando

(1) Das Stadtkommando unterstützt die Stadtbrand-
meisterin oder den Stadtbrandmeister. Es bereitet 
insbesondere die Maßnahmen vor, die den unverzüg-
lichen Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr innerhalb 
der Stadt Sehnde und auf Anforderung in angrenzen-
den Gemeinden (Nachbarschaftshilfe) sicherstellen. 
Dem Stadtkommando obliegen im Rahmen der Un-
terstützung insbesondere folgende Aufgaben: 

 a) Mitwirkung bei der Feststellung des Bedarfs an 
Geräten und technischen Einrichtungen für die 
Brandbekämpfung und die Durchführung von 
Hilfeleistungen, 

 b) Überwachung der Pflege und Wartung der Geräte 
und Ausrüstungsgegenstände sowie Mitwirkung 
bei der Durchsetzung der Unfallverhütungsvor-
schriften und sonstiger Sicherheitsbestimmungen, 

 c) Mitwirkung bei der Aufstellung von örtlichen 
Alarm- und Einsatzplänen und Plänen für die 
Löschwasserversorgung sowie deren laufende Er-
gänzung, 

 d) Überwachung der laufenden Schulung der Mit-
glieder der Freiwilligen Feuerwehr sowie Beratung 
bei deren Entsendung zu Lehrgängen, 

 e) Mitwirkung bei der Planung und Durchführung 
von Großübungen, 

 f) Mitwirkung bei der Erstellung der Mittelanmel-
dungen für den Haushaltsplan: Produkt „Brand-
schutz“. 

(2) Es kann auf Antrag der Stadtbrandmeisterin oder des 
Stadtbrandmeisters neben dem Ortskommando der 
entsprechenden Ortsfeuerwehr (§ 6 Abs. 1) über den 
Ausschluss eines Mitgliedes beschließen (§ 19), wenn 
das Interesse der Freiwilligen Feuerwehr dieses erfor-
dert. 

(3) Das Stadtkommando besteht aus 
 -  der Stadtbrandmeisterin oder dem Stadtbrand-

meister als Leiterin oder Leiter sowie 
 -  der stellvertretenden Stadtbrandmeisterin oder 

dem stellvertretenden Stadtbrandmeister, 
 -  den Ortsbrandmeisterinnen oder Ortsbrandmeis-

tern und deren Stellvertreterinnen oder Stellver-
tretern 

 -  der oder dem Stadtsicherheitsbeauftragten, 
 -  der Stadtjugendfeuerwehrwartin oder dem Stadt-

jugendfeuerwehrwart, 
 -  der Stadtkinderfeuerwehrwartin oder dem Stadt-

kinderfeuerwehrwart, 
 -  der oder dem Stadtatemschutzbeauftragten, 
 -  der Stadtpressesprecherin oder dem Stadtpresse-

sprecher, 
 -  der Stadtausbildungsleiterin oder dem Stadtaus-

bildungsleiter und 
 -  der Schriftwartin oder dem Schriftwart als Beisit-

zerinnen oder Beisitzer. 
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 Das Stadtkommando kann auf Vorschlag der Stadt-
brandmeisterin oder des Stadtbrandmeisters als wei-
tere Beisitzerinnen oder Beisitzer aus den Mitgliedern 
der Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr auch 
die Trägerinnen oder Träger bestimmter anderer 
Funktionen für die Dauer von drei Jahren bzw. für 
die Dauer ihrer Amtszeit aufnehmen. Für die Bestel-
lung gilt Absatz 4 entsprechend, sofern nicht andere 
Regelungen getroffen sind. 

(4) Die Stadtausbildungsleiterin oder der Stadtausbil-
dungsleiter, die oder der Stadtsicherheitsbeauftragte, 
die Stadtpressesprecherin oder der Stadtpressespre-
cher, die oder der Stadtatemschutzbeauftragte und 
die Schriftwartin oder der Schriftwart werden von 
der Stadtbrandmeisterin oder dem Stadtbrandmeis-
ter aus den Mitgliedern der Einsatzabteilung der 
Freiwilligen Feuerwehr nach Zustimmung der Orts-
brandmeisterinnen oder Ortsbrandmeister für die 
Dauer von drei Jahren bestellt. 

(5) Die Stadtjugendfeuerwehrwartin oder der Stadtju-
gendfeuerwehrwart wird von der Stadtbrandmeiste-
rin oder dem Stadtbrandmeister auf Vorschlag der 
Mehrheit der Jugendfeuerwehrwartinnen oder Ju-
gendfeuerwehrwarte und deren Stellvertreterinnen 
oder Stellvertretern (eine oder einer je Jugendfeuer-
wehr) nach Anhörung der Ortsbrandmeisterinnen 
oder Ortsbrandmeister aus den Mitgliedern der Ein-
satzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr für die Dau-
er von drei Jahren bestellt. 

(6) Die Stadtkinderfeuerwehrwartin oder der Stadtkin-
derfeuerwehrwart wird von der Stadtbrandmeisterin 
oder dem Stadtbrandmeister auf Vorschlag der Mehr-
heit der Kinderfeuerwehrwartinnen oder Kinder-
feuerwehrwarte und deren Stellvertreterinnen oder 
Stellvertretern (eine oder einer je Kinderfeuerwehr) 
aus deren Kreis nach Anhörung der Ortsbrandmeis-
terinnen oder Ortsbrandmeister für die Dauer von 
drei Jahren bestellt. 

(7) Bei Bestellung einer Schirrmeisterin oder eines 
Schirrmeisters wird diese oder dieser von der Stadt-
brandmeisterin oder dem Stadtbrandmeister nach 
Zustimmung der Ortsbrandmeisterinnen oder Orts-
brandmeister aus den Mitgliedern der Einsatzabtei-
lung der Freiwilligen Feuerwehr für die Dauer von 
drei Jahren bestellt. 

(8) Für die Übertragung der Funktionen der Stadtaus-
bildungsleiterin oder des Stadtausbildungsleiters und 
der Schirrmeisterin oder des Schirrmeisters müssen 
folgende Voraussetzungen erfüllt sein: 

 a) bei der Stadtausbildungsleiterin 
  oder dem Stadtausbildungsleiter 
  -  erfolgreiche Teilnahme an einem Lehrgang „Aus-

bilder in der Feuerwehr“ 
 b) bei der Schirrmeisterin   
  oder dem Schirrmeister 
  -  erfolgreiche Teilnahme an einem Lehrgang „Ge-

rätewarte“ und Erlaubnis zum Führen aller Fahr-
zeuge (ohne Boot) der Freiwilligen Feuerwehr 
der Stadt Sehnde. 

(9) Das Stadtkommando wird von der Stadtbrandmeis-
terin oder dem Stadtbrandmeister bei Bedarf einbe-
rufen. Das Stadtkommando ist einzuberufen, wenn 
die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister oder 
mehr als die Hälfte der Mitglieder des Stadtkomman-
dos dieses unter Angabe des Grundes verlangen. Ort 
und Zeit der Kommandositzung sind mindestens ei-
ne Woche vorher unter Mitteilung der Tagesordnung 
allen Mitgliedern des Stadtkommandos bekannt-
zugeben. In begründeten Fällen ist eine kürzere La-
dungsfrist zulässig. 

(10) Das Kommando ist beschlussfähig, wenn nach ord-
nungsmäßiger Ladung mehr als die Hälfte seiner 
Mitglieder anwesend sind. Beschlüsse des Stadtkom-
mandos werden mit Mehrheit der anwesenden Mit-
glieder des Kommandos gefasst; Stimmengleichheit 
gilt als Ablehnung. Es wird offen abgestimmt. Abwei-
chend davon wird, wenn ein Mitglied es verlangt, ge-
heim abgestimmt. 

(11) Über jede Sitzung des Stadtkommandos ist eine Nie-
derschrift zu fertigen, die von der Stadtbrandmeiste-
rin oder dem Stadtbrandmeister und einem weiteren 
Mitglied (Schriftwartin oder Schriftwart) zu unter-
zeichnen ist. Eine Ausfertigung der Niederschrift ist 
der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister zuzu-
leiten. 

§ 6 
ortskommando 

(1) Das Ortskommando unterstützt die Ortsbrandmeis-
terin oder den Ortsbrandmeister. Dem Ortskom-
mando obliegen auf der Ortsebene die in § 5 Abs. 1 
Buchst. a - e aufgeführten Aufgaben. Darüber hinaus 
entscheidet das Ortskommando unter Beachtung 
der Feuerwehrverordnung über die Aufnahme von 
Mitgliedern in die Ortsfeuerwehr, über die Auf- bzw. 
Übernahme eines Mitgliedes in eine andere Abtei-
lung der Ortsfeuerwehr sowie über den Ausschluss 
eines Mitgliedes (§ 19). 

(2) Das Ortskommando besteht aus 
 - der Ortsbrandmeisterin oder dem Ortsbrand-

meister als Leiterin oder Leiter sowie 
 -  der stellvertretenden Ortsbrandmeisterin oder 

dem stellvertretenden Ortsbrandmeister 
 -  den Führerinnen oder Führern der taktischen Feu-

erwehreinheiten (§ 4), 
 -  der Gerätewartin oder dem Gerätewart, 
 -  der Jugendfeuerwehrwartin oder dem Jugendfeu-

erwehrwart, 
 -  der Kinderfeuerwehrwartin oder dem Kinderfeu-

erwehrwart 
 -  der Schriftwartin oder dem Schriftwart, 
 -  der Feuerwehrmusikzugführerin oder dem Feuer-

wehrmusikzugführer 
 als Beisitzerinnen oder Beisitzer. 
 Das Ortskommando kann auf Vorschlag der Orts-

brandmeisterin oder des Ortsbrandmeisters als wei-
tere Beisitzerinnen oder Beisitzer aus den Mitgliedern 
der Einsatzabteilung der Ortsfeuerwehr auch die 
Trägerinnen oder Träger bestimmter anderer Funk-
tionen für die Dauer von drei Jahren aufnehmen. 
Für die Bestellung gilt Absatz 3 entsprechend, sofern 
nicht andere Regelungen getroffen sind. 

(3) Gerätewartin oder Gerätewart, Jugendfeuerwehrwar-
tin oder Jugendfeuerwehrwart, Schriftwartin oder 
Schriftwart und Musikzugführerin oder Musikzug-
führer werden von der Ortsbrandmeisterin oder dem 
Ortsbrandmeister aus den Mitgliedern der Einsatz-
abteilung der Ortsfeuerwehr auf Vorschlag der Mit-
gliederversammlung, bei der Jugendfeuerwehrwartin 
oder dem Jugendfeuerwehrwart auf Vorschlag der Ju-
gendfeuerwehr, für die Dauer von drei Jahren bestellt. 
Kinderfeuerwehrwartin oder Kinderfeuerwehrwart 
werden von der Ortsbrandmeisterin oder dem Orts-
brandmeister auf Vorschlag des Ortskommandos für 
die Dauer von drei Jahren bestellt. Ausnahmen vom 
Bestehen der Mitgliedschaft in der Einsatzabteilung 
sind mit Zustimmung der Stadtbrandmeisterin oder 
des Stadtbrandmeisters möglich. 

(4) Zur Gerätewartin oder zum Gerätewart kann nur be-
stellt werden, wer erfolgreich an einem Lehrgang für 
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Gerätewarte teilgenommen hat und eine Erlaubnis 
zum Führen aller Fahrzeuge (ohne Boot) der Orts-
feuerwehr besitzt. Wer zur Gerätewartin oder zum 
Gerätewart bestellt werden soll, ohne an einem ent-
sprechenden Lehrgang erfolgreich teilgenommen zu 
haben, muss diesen innerhalb eines Jahres nachholen. 
Ausnahmen sind im Einvernehmen mit der Stadt-
brandmeisterin oder dem Stadtbrandmeister zuläs-
sig. 

(5) Das Ortskommando wird von der Ortsbrandmeiste-
rin oder dem Ortsbrandmeister bei Bedarf zu einer 
Sitzung einberufen. Das Ortskommando ist hierzu 
einzuberufen, wenn die Stadtbrandmeisterin oder 
der Stadtbrandmeister oder mehr als die Hälfte der 
Mitglieder des Ortskommandos dieses unter Anga-
be des Grundes verlangen. Die Stadtbrandmeisterin 
oder der Stadtbrandmeister kann an allen Sitzungen 
des Ortskommandos mit beratender Stimme teilneh-
men. Für die Einberufung sowie für Beschlüsse des 
Ortskommandos gilt § 5 Abs. 8 und 9 entsprechend. 

(6)  Über jede Sitzung des Ortskommandos ist eine Nie-
derschrift zu fertigen, die von der Ortsbrandmeiste-
rin oder dem Ortsbrandmeister und einem weiteren 
Mitglied (Schriftwartin oder Schriftwart) zu unter-
zeichnen ist. Eine Ausfertigung der Niederschrift ist 
der Stadtbrandmeisterin oder dem Stadtbrandmeis-
ter sowie auf Anforderung der Bürgermeisterin oder 
dem Bürgermeister zuzuleiten. 

§ 7 
mitgliederversammlung

(1) Die Mitgliederversammlung beschließt über die An-
gelegenheiten der Ortsfeuerwehr, für die nicht die 
Stadtbrandmeisterin oder der Stadtbrandmeister, die 
Ortsbrandmeisterin oder der Ortsbrandmeister, das 
Stadtkommando oder das Ortskommando im Rah-
men dieser Satzung oder anderer Vorschriften zu-
ständig sind. Insbesondere obliegen ihr 

 a) die Entgegennahme des Jahresberichts (Tätigkeits-
bericht), 

 b) die Entgegennahme des Berichts über die Dienst-
beteiligung, 

 c) die Entscheidung über die Berufung von Ehren-
mitgliedern. 

(2) Die Mitgliederversammlung wird auf der Ortsebene 
von der Ortsbrandmeisterin oder dem Ortsbrand-
meister bei Bedarf, mindestens jedoch einmal im 
Jahr, einberufen. Sie ist einzuberufen, wenn die Bür-
germeisterin oder der Bürgermeister oder ein Drittel 
der Mitglieder der Einsatzabteilung der Ortsfeuer-
wehr dieses unter Angabe des Grundes verlangen. An 
der Mitgliederversammlung soll jedes Mitglied der 
Einsatzabteilung der Ortsfeuerwehr teilnehmen. An-
dere Mitglieder können teilnehmen. Ort und Zeit der 
Mitgliederversammlung sind mindestens eine Woche 
vorher unter Mitteilung der Tagesordnung bekannt-
zugeben. 

(3) Die Mitgliederversammlung wird von der Orts-
brandmeisterin oder dem Ortsbrandmeister gelei-
tet; sie ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte 
der stimmberechtigten Mitglieder (Absatz 4) anwe-
send sind. Bei Beschlussunfähigkeit ist innerhalb von 
vier Wochen unter Einhaltung der Ladungsfrist eine 
neue Mitgliederversammlung mit der gleichen Ta-
gesordnung einzuberufen, die unabhängig von der 
Zahl der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder 
beschlussfähig ist. Auf die Beschlussfähigkeit der er-
neuten Mitgliederversammlung ist in der Einladung 
hinzuweisen. 

(4) Jedes Mitglied der Einsatzabteilung hat eine Stimme, 

die nicht übertragen werden kann (stimmberechtig-
tes Mitglied). Die Mitglieder der Altersabteilung, die 
Mitglieder der Jugendfeuerwehr, die Mitglieder der 
Kinderfeuerwehr, die Ehrenmitglieder und die för-
dernden Mitglieder haben beratende Stimme. 

(5) Beschlüsse werden mit der Mehrheit der anwesen-
den stimmberechtigten Mitglieder gefasst; Stimmen-
gleichheit gilt als Ablehnung. Es wird offen abge-
stimmt. Abweichend davon wird, wenn ein stimmbe-
rechtigtes Mitglied es verlangt, eine geheime Abstim-
mung durchgeführt. 

(6) Über jede Mitgliederversammlung ist eine Nieder-
schrift zu fertigen, die von der Ortsbrandmeisterin 
oder dem Ortsbrandmeister und der Schriftwartin 
oder dem Schriftwart zu unterzeichnen ist. Eine Aus-
fertigung der Niederschrift ist der Stadtbrandmeis-
terin oder dem Stadtbrandmeister sowie auf Anfor-
derung der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister 
zuzuleiten. 

§ 8 
verfahren bei vorschlägen zur 

besetzung von Funktionen 

(1) Über Vorschläge zur Besetzung von Funktionen wird 
geheim abgestimmt. Ist nur ein Vorschlag gemacht, 
wird, wenn niemand widerspricht, durch Zuruf ab-
gestimmt. Vorgeschlagen ist, wer die Mehrheit der 
Stimmen der anwesenden Mitglieder des beschluss-
fähigen Gremiums erhält. 

(2) Wird eine Mehrheit nicht erreicht, so findet eine 
zweite Abstimmung statt, durch die das Mitglied vor-
geschlagen ist, für das die meisten Stimmen abgege-
ben worden sind. Bei Stimmengleichheit entscheidet 
das Los, das von der jeweiligen Leiterin oder dem je-
weiligen Leiter des Verfahrens zu ziehen ist. 

(3) Über den dem Rat der Stadt gemäß § 20 Abs. 4 
NBrandSchG abzugebenden Vorschlag der in das 
Ehrenbeamtenverhältnis zu berufenden Führungs-
kräfte (Stadtbrandmeisterin oder Stadtbrandmeister, 
Ortsbrandmeisterinnen oder Ortsbrandmeister so-
wie der Stellvertreterinnen oder Stellvertreter) wird 
geheim abgestimmt. Bei nur einem Bewerber oder ei-
ner Bewerberin, der oder die die erforderliche Mehr-
heit nicht erreicht, erfolgt eine weitere Abstimmung. 
Hierbei sind weitere Bewerber oder Bewerberinnen 
zuzulassen. 

 Wird bei mehr als zwei Bewerberinnen oder Bewer-
bern im ersten Abstimmungsgang nicht die für einen 
Vorschlag gemäß § 20 Abs. 5 NBrandSchG erforder-
liche Mehrheit erreicht, so ist eine Stichabstimmung 
zwischen den beiden Bewerberinnen oder Bewerbern, 
auf die die meisten Stimmen entfallen sind, durchzu-
führen. Wird die erforderliche Mehrheit wiederum 
nicht erreicht, können am gleichen Tage erneute Ab-
stimmungen durchgeführt werden. Hierbei sind wei-
tere Bewerber oder Bewerberinnen zuzulassen. 

§ 9 
mitglieder der einsatzabteilung 

(1) Für den Einsatzdienst geeignete Einwohnerinnen und 
Einwohner der Stadt, die das 16. Lebensjahr vollendet 
haben, können Mitglieder der Einsatzabteilung der 
Freiwilligen Feuerwehr werden; Bewerberinnen und 
Bewerber sollen das 45. Lebensjahr nicht überschrit-
ten haben. Bei Minderjährigen ist die schriftliche Ein-
willigung der Erziehungsberechtigten erforderlich. 

(2) Aufnahmegesuche sind an die für den Wohnsitz oder 
den ständigen Aufenthalt zuständige Ortsfeuerwehr 
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zu richten. Die Stadt kann ein ärztliches Zeugnis über 
den Gesundheitszustand der Bewerberinnen und Be-
werber anfordern; die Kosten trägt die Stadt. 

(3) Über die Aufnahme einer Bewerberin oder eines Be-
werbers entscheidet das Ortskommando (§ 6 Abs. 1). 

(4) Aufgenommene Bewerberinnen oder Bewerber wer-
den von der Ortsbrandmeisterin oder dem Orts-
brandmeister als Feuerwehrfrau-Anwärterin oder 
Feuerwehrmann-Anwärter auf eine Probedienstzeit 
von einem Jahr verpflichtet. Bei Bewerberinnen und 
Bewerbern, die bereits Mitglied der Einsatzabteilung 
einer anderen Feuerwehr waren, ist § 10 der Verord-
nung über die kommunalen Feuerwehren in der je-
weils gültigen Fassung zu beachten. 

(5) Nach erfolgreicher Ausbildung und einwandfreiem 
Verhalten im Dienst beschließt das Ortskommando 
über die endgültige Aufnahme als Feuerwehrfrau 
oder Feuerwehrmann. Bei der endgültigen Aufnahme 
ist folgende schriftliche Erklärung abzugeben: 

 „Ich verspreche, die freiwillig übernommenen Pflich-
ten als Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr pünktlich 
und gewissenhaft zu erfüllen und gute Kameradschaft 
zu halten.“ 

(6) Die Zugehörigkeit zu einer Ortsfeuerwehr richtet 
sich nach dem Wohnsitz oder ständigen Aufenthalt 
der Antragstellerin oder des Antragstellers. In Ein-
zelfällen kann das Stadtkommando auf schriftlichen 
Antrag des Ortskommandos eine hiervon abweichen-
de Regelung treffen. 

§ 10
mitglieder der altersabteilung 

(1) Mitglieder der Einsatzabteilung sind in die Altersab-
teilung zu übernehmen, wenn sie das 63. Lebensjahr 
vollendet haben. 

(2) Mitglieder der Einsatzabteilung können auf ihren 
Antrag oder auf Beschluss des Ortskommandos in 
die Altersabteilung übernommen werden, wenn sie 
den Dienst der Einsatzabteilung aus gesundheitlichen 
Gründen auf Dauer nicht mehr ausüben können. 

(3) Mitgliedern der Altersabteilung wird die Befugnis 
zum Tragen der Dienstkleidung bei mit dem Feuer-
wehrdienst verbundenen Anlässen verliehen. Ein An-
spruch auf Überlassung von Dienstkleidung besteht 
nicht. 

§ 11
mitglieder der Jugendfeuerwehr 

(1) Bei den Ortsfeuerwehren können auf Beschluss des 
Stadtkommandos Jugendfeuerwehren eingerichtet 
werden. 

(2) Geeignete Kinder und Jugendliche aus der Stadt kön-
nen vom vollendeten 10. Lebensjahr Mitglieder in der 
Jugendfeuerwehr werden, wenn die schriftliche Ein-
willigung der Erziehungsberechtigten vorliegt. 

(3) Mitglieder, die die allgemeine Jugendarbeit fördern 
oder betreuende Aufgaben wahrnehmen, können 
über die Altersgrenze (18. Lebensjahr) hinaus tätig 
werden. 

(4) Für das Aufnahmeverfahren gilt § 9 Abs. 2, 3 und 6 
mit der Maßgabe, dass die Aufnahme auf Vorschlag 
der Jugendfeuerwehrwartin oder des Jugendfeuer-
wehrwartes erfolgt, entsprechend. 

§ 12 
mitglieder der kinderfeuerwehr 

(1) Bei den Ortsfeuerwehren können auf Beschluss des 
Stadtkommandos Kinderfeuerwehren eingerichtet 

werden. Die Kinderfeuerwehren sollen Kinder spiele-
risch auf die Aufnahme in die Jugendfeuerwehr vor-
bereiten. 

(2) Geeignete Kinder aus der Stadt können nach Vollen-
dung des 6. Lebensjahres Mitglieder in der Kinder-
feuerwehr werden, wenn die schriftliche Einwilligung 
der Erziehungsberechtigten vorliegt. Die Übernahme 
in eine der Jugendfeuerwehren soll ab vollendetem 
10. Lebensjahr, spätestens aber mit Vollendung des 
12. Lebensjahres erfolgen. 

(3) Für das Aufnahmeverfahren gilt § 9 Abs. 2, 3 und 6 
mit der Maßgabe, dass die Aufnahme auf Vorschlag 
der Kinderfeuerwehrwartin oder des Kinderfeuer-
wehrwartes erfolgt, entsprechend. 

§ 13 
musiktreibende züge; mitglieder 
der abteilung „Feuerwehrmusik“ 

(1) Feuerwehrmusikzüge sind bei den Ortsfeuerwehren 
Evern und Wassel aufgestellt. 

(2) Die Mitgliedschaft in der Abteilung „Feuerwehrmu-
sik“ ist nicht an besondere Voraussetzungen gebun-
den. Mitglied kann auch sein, wer nicht Einwohnerin 
oder Einwohner der Stadt ist. Die Mitglieder dieser 
Abteilung leisten keinen Einsatzdienst. § 9 dieser Sat-
zung wird davon nicht berührt. Bei Minderjährigen 
ist die schriftliche Einwilligung der Erziehungsbe-
rechtigten erforderlich. 

(3) Für die Aufnahme in den Feuerwehrmusikzug gilt § 9 
Abs. 3 entsprechend. 

§ 14 
Innere organisation der abteilungen 

Die Organisation der einzelnen Abteilungen richtet sich 
nach den jeweiligen Vorschriften des Landes und bzw. 
oder den jeweiligen Organisationsgrundsätzen der Stadt. 

§ 15 
ehrenmitglieder 

(1) Feuerwehrmitglieder und sonstige Einwohnerinnen 
und Einwohner, die sich besondere Verdienste um 
den kommunalen Brandschutz und die Hilfeleistung 
erworben haben, können auf Vorschlag des Orts-
kommandos durch die Mitgliederversammlung zu 
Ehrenmitgliedern der jeweiligen Ortsfeuerwehr er-
nannt werden. Die Ernennung bedarf der vorherigen 
schriftlichen Zustimmung der Stadtbrandmeisterin 
oder des Stadtbrandmeisters. 

(2) Bei besonderen Verdiensten über den örtlichen Be-
reich hinaus kann die Ehrenmitgliedschaft auch für 
die Freiwillige Feuerwehr der Stadt begründet wer-
den. Die Ernennung erfolgt in diesen Fällen auf Vor-
schlag des Stadtkommandos durch die Stadtbrand-
meisterin oder den Stadtbrandmeister. Die Bürger-
meisterin oder der Bürgermeister ist vorher schrift-
lich anzuhören. 

§ 16 
Fördernde mitglieder 

Die Ortsfeuerwehr kann auf Antrag fördernde Mitglieder 
aufnehmen; über die Aufnahme entscheidet das Ortskom-
mando. 
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§ 17 
rechte und pflichten der mitglieder 

(1) Die Mitglieder der Einsatzabteilung sind verpflichtet, 
die ihnen übertragenen Aufgaben gewissenhaft aus-
zuführen. Sie haben die von ihren Vorgesetzten im 
Rahmen der Aufgaben der Feuerwehr gegebenen An-
ordnungen zu befolgen. 

(2) Mitglieder der Einsatzabteilung, die aus persönlichen 
Gründen vorübergehend an der Teilnahme am Ein-
satz- und Ausbildungsdienst verhindert sind, können 
auf schriftlichen Antrag durch das Ortskommando 
befristet beurlaubt werden. Während der Dauer der 
Beurlaubung ruhen die Rechte und Pflichten als Mit-
glied der Einsatzabteilung. 

(3) Die Mitglieder der Jugendfeuerwehr nehmen nur an 
dem für sie vorgesehenen Übungsdienst teil. Sie ha-
ben die im Rahmen der Aufgaben der Jugendfeuer-
wehr gegebenen Anordnungen zu befolgen. 

(4) Die Mitglieder der Kinderfeuerwehr nehmen nur an 
dem für sie vorgesehenen Übungsdienst teil. Sie ha-
ben die im Rahmen der Aufgaben der Kinderfeuer-
wehr gegebenen Anordnungen zu befolgen. 

(5) Jedes Mitglied hat die ihm von der Stadt überlasse-
nen Bekleidungs- und Ausrüstungsgegenstände so-
wie die Geräte pfleglich und schonend zu behandeln. 
Bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Beschädigung 
von Bekleidungs- und Ausrüstungsgegenständen so-
wie von Geräten kann die Stadt den Ersatz des ent-
standenen Schadens verlangen. Dienstkleidung darf 
außerhalb des Dienstes nicht getragen werden. 

(6) Die Mitglieder sind gegen Unfall im Feuerwehrdienst 
nach den gesetzlichen Bestimmungen versichert. Je-
des Mitglied ist verpflichtet, die Unfallverhütungs-
vorschriften „Feuerwehren“ genau zu beachten. Tritt 
ein Unfall im Feuerwehrdienst ein, so ist dies un-
verzüglich -spätestens binnen 48 Stunden- über die 
Ortsbrandmeisterin oder den Ortsbrandmeister, die 
Stadtbrandmeisterin oder den Stadtbrandmeister 
und die Stadtsicherheitsbeauftragte oder den Stadtsi-
cherheitsbeauftragten der Bürgermeisterin oder dem 
Bürgermeister zu melden. Dies gilt auch für Erkran-
kungen, die erkennbar auf den Feuerwehrdienst zu-
rückzuführen sind. 

(7) Stellt ein Mitglied fest, dass ihm während des Feuer-
wehrdienstes ein Schaden an seinem privaten Eigen-
tum entstanden ist, so gilt Absatz 6 Satz 3 entspre-
chend. 

§ 18 
verleihung von dienstgraden 

(1) Dienstgrade dürfen nur unter Beachtung der Verord-
nung über die kommunalen Feuerwehren an Mit-
glieder der Einsatzabteilung verliehen werden. Die 
Verleihung bedarf der Zustimmung der Stadtbrand-
meisterin oder des Stadtbrandmeisters. 

(2) Die Verleihung eines Dienstgrades innerhalb der 
Ortsfeuerwehr bis zum Dienstgrad „Erste Hauptfeu-
erwehrfrau/Erster Hauptfeuerwehrmann“ vollzieht 
die Ortsbrandmeisterin oder der Ortsbrandmeister 
auf Beschluss des Ortskommandos. Verleihungen ab 
Dienstgrad „Löschmeisterin/Löschmeister“ vollzieht 
die Stadtbrandmeisterin oder der Stadtbrandmeister 
auf Beschluss des Ortskommandos. 

(3) Die Verleihung eines Dienstgrades an Funktionsträ-
gerinnen und Funktionsträger der Stadtfeuerwehr 
vollzieht die Stadtbrandmeisterin oder der Stadt-
brandmeister auf Beschluss des Stadtkommandos. 

§ 19 
beendigung der mitgliedschaft 

(1) Die Mitgliedschaft endet durch: 
 a) Austritt, 
 b) Geschäftsunfähigkeit, 
 c) Ausschluss, 
 d) Auflösung der Freiwilligen Feuerwehr; 
  bei Mitgliedern der Einsatzabteilung ferner durch
 e) Aufgabe des Wohnsitzes oder des ständigen Auf-

enthalts in der Stadt Sehnde, 
 f) grundloses Fernbleiben vom Einsatz-, Übungs- 

und Ausbildungsdienst länger als ein halbes Jahr 
hindurch nach Feststellung durch die Ortsbrand-
meisterin oder den Ortsbrandmeister, 

 g) Nichtbestehen der Wiederholungsprüfung der 
Truppmannausbildung Teil 1 innerhalb der auf 
zwei Jahre verlängerten Probedienstzeit oder 
Nichtbewährung innerhalb der Probezeit (Entlas-
sung), siehe § 7 Abs. 2 FwVO. 

 h) Nichtbestehen der Wiederholungsprüfung der 
Truppmannausbildung Teil 2 oder Nichtabsolvie-
ren der Prüfung der Truppmannausbildung Teil 2 
innerhalb von vier Jahren ohne wichtigen Grund 
(Entlassung), siehe § 7 Abs. 4 FwVO. 

 In den Fällen der Buchstaben e) - h) kann auf Antrag 
der oder des Betroffenen auch eine Übernahme in die 
fördernde Abteilung erfolgen. 

 Die Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr en-
det für die Mitglieder der Jugendfeuerwehr oder der 
Kinderfeuerwehr darüber hinaus mit der Auflösung 
der Jugendfeuerwehr bzw. der Kinderfeuerwehr.

(2) Der Austritt aus der Freiwilligen Feuerwehr kann zu 
jedem Vierteljahresende erfolgen; die Austrittserklä-
rung ist gegenüber der Ortsbrandmeisterin oder dem 
Ortsbrandmeister spätestens einen Monat vorher 
schriftlich abzugeben.

(3) Die Beendigung der Mitgliedschaft im Falle der Ge-
schäftsunfähigkeit ist der gesetzlichen Vertreterin 
oder dem gesetzlichen Vertreter der oder des Betrof-
fenen und im Falle des Abs. 1 Satz 1 Buchstabe f) der 
oder dem Betroffenen durch die Bürgermeisterin 
oder den Bürgermeister schriftlich mitzuteilen.

 (4) Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr können aus 
der Freiwilligen Feuerwehr ausgeschlossen werden, 
wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Ein wichtiger 
Grund liegt insbesondere dann vor, wenn ein Mit-
glied 

 a) wiederholt schuldhaft seine Pflicht zur Teilnahme 
am Einsatz- und Ausbildungsdienst verletzt, 

 b) wiederholt fachliche Weisungen der Vorgesetzten 
nicht befolgt,

 c) die Gemeinschaft innerhalb der Feuerwehr durch 
sein Verhalten erheblich stört,

 d) das Ansehen der Feuerwehr schuldhaft geschädigt 
hat,

 e) rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe von mehr als 
einem Jahr verurteilt worden ist.

(5) Vor der Entscheidung des Ortskommandos über den 
Ausschluss aus der Freiwilligen Feuerwehr ist der oder 
dem Betroffenen, der Stadtbrandmeisterin oder dem 
Stadtbrandmeister und der Bürgermeisterin oder 
dem Bürgermeister Gelegenheit zur Stellungnahme 
zu geben. Vor der Entscheidung des Stadtkomman-
dos über den Ausschluss ist der oder dem Betroffe-
nen, der zuständigen Ortsbrandmeisterin oder dem 
zuständigen Ortsbrandmeister und der Bürgermeis-
terin oder dem Bürgermeister Gelegenheit zur Stel-
lungnahme zu geben. Die Ausschlussverfügung wird 
von der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister er-
lassen. 
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(6) Mitglieder der Einsatzabteilung, Mitglieder der Ju-
gendfeuerwehr oder Mitglieder der Kinderfeuerwehr 
können, wenn gegen sie ein Ausschlussverfahren ein-
geleitet wird, von der Ortsbrandmeisterin oder vom 
Ortsbrandmeister bis zur Entscheidung über den 
Ausschluss vom Dienst suspendiert werden.  

(7) Im Falle des Ausscheidens eines Mitgliedes der Frei-
willigen Feuerwehr sind innerhalb einer Woche 
Dienstkleidung, Dienstausweis, Ausrüstungsgegen-
stände und alle sonstigen zu Dienstzwecken zur Ver-
fügung gestellten Gegenstände in ordnungsgemäßem 
Zustand bei der Ortsfeuerwehr abzugeben. Die Orts-
brandmeisterin oder der Ortsbrandmeister bestätigt 
dem ausscheidenden Mitglied den Empfang der zu-
rückgegebenen Gegenstände und händigt ihm eine 
Bescheinigung über die Dauer der Mitgliedschaft und 
den Dienstgrad aus.

 Die Bestätigung und die Bescheinigung werden erst 
nach der Erledigung der vorgenannten Verbindlich-
keiten gegenüber der Stadt ausgehändigt.  

(8) Werden zu Dienstzwecken zur Verfügung gestellte 
Gegenstände gemäß Absatz 7 Satz 1 von dem ausge-
schiedenen Mitglied trotz schriftlicher Aufforderung 
nicht ordnungsgemäß zurückgegeben, kann die Stadt 
den Ersatz des entstandenen Schadens bis zur Höhe 
der Wiederbeschaffungskosten verlangen.

§ 20
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntgabe in 
Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung für die Freiwillige Feu-
erwehr der Stadt Sehnde vom 1.1.2011 außer Kraft.  
 
Sehnde, den 26.06.2013 

Stadt Sehnde
Lehrke 

Bürgermeister 

c) SonStIge  bekanntmachungen

 – – – 
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